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Beratungsfolge Datum

Bauausschuss 29.09.2020 Beratung nicht öffentlich

Gemeinderat 13.10.2020 Beschlussfassung öffentlich

Trinkwasserversorgung

hier: Bezugsrechterhöhung BWV von 10 l/sec um 13 l/sec auf 23 l/sec

Anlage:

1. Kostenentwicklung Bezugsrechterhöhung

2. Schreiben BWV vom 20.07.2020

Bezug:

GR-Drucksache Nr. 47/2019

Beschlussvorschlag:

1. Die Stadtwerke Pfullingen werden ermächtigt die Verträge zur Bezugs-
rechterhöhung um 13 l/sec abzuschließen.

2. Die Stadtwerke Pfullingen werden beauftragt, die Wassergebühren-
kalkulation zu überprüfen.

3. Die Finanzierung erfolgt über den Wirtschaftsplan 2021.

4. Die Stadtwerke Pfullingen werden beauftragt, eine weitere Erhöhung des
Bezugsrechtes um 27 l/sec auf insgesamt 50l/s bei der
langfristigen Bedarfsplanung der BWV anzumelden.

Fink

stellv. Bürgermeister



Finanzierungsübersicht:

Finanzielle Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan: Ja

Nein

Bemerkungen: Kostenrahmen / Kostenschätzung / Kostenberechnung etc.

GESAMTKOSTEN
der Maßnahme jährliche Folgekosten

Objektbezogene Einnahmen
(Zuschüsse/Beiträge)

481.000 € 120.000 € €

Die Maßnahmen werden im Wirtschaftsplan der Stadtwerke berücksichtigt.

Ausreichende Mittel sind vorhanden
nicht vorhanden (ÜPL / APL)

Finanzierung Über-/außerplanmäßige Ausgaben:

Betrag Deckung über HH-
Stelle

Mehreinnah.
Wenigerausg.

Erläuterungen

€ xx.xxxx.xxxxxx

Kalkulatorische Kosten:

Die dargestellte Maßnahme hat unter Berücksichtigung der nachfolgenden Annahmen
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt (ab dem Jahr 2021)

Angenommene Nutzungsdauer (ND):
Zu erwirtschaftende jährliche

- Abschreibungen 0 €



Im Mai 2019 wurde der Gemeinderat durch die Stadtwerke informiert, dass eine

Erhöhung der Bezugsrechte auf Grund rückgängiger Schüttung des Jockeles-

brunnen und zur Abdeckung des künftigen Mehrbedarfs, zur Zukunftssicherung

erforderlich ist. Die Stadtwerke wurden beauftragt, bei der Bodenseewasserver-

sorgung anzufragen, in welchem Umfang eine Erhöhung der Bezugsrechte mög-

lich ist.

Die Stadtwerke Pfullingen versorgen rd. 90% der Pfullinger Haushalte mit Ei-

genwasser aus dem Jockelsbrunnen in Lichtenstein-Honau und rd. 10% der

Pfullinger Haushalte mit Trinkwasser über die Bodenseewasserversorgung.

Am 23.05.2019 wurde durch die Stadtwerke Pfullingen bei der Bodenseewas-

serversorgung ein Antrag auf Erhöhung der Bezugsrechte um 17 l/sec gestellt.

Zur Begründung der Bezugsrechterhöhung wurde ausgeführt, dass der Jo-

ckelesbrunnen im Winter 2017und 2018 zu wenig Schüttung hatte. Um die

Quelle künftig entlasten zu können, stellten die Stadtwerke Pfullingen bei der

Bodenseewasserversorgung den Antrag, die Bezugsrechte der Bodenseewasser-

versorgung dahingehend zu erhöhen, dass die Zonen welche vom Hochbehälter

Roßwag und vom Hochbehälter Ahlsberg gespeist werden, komplett auf Boden-

seewasser umgestellt werden können. Hierfür ist im IST-Zustand max. Tages-

bedarf von 23 l/sec erforderlich. Bei Zugrundelegung der Prognosewert für 2035

für die Versorgungszonen aus dem Hochbehälter Rosswag, liegt der max. Ta-

gesbedarf bei 27 l/sec.

Um auch den Mehrbedarf in 2035 decken zu können, wurde deshalb der Antrag

gestellt das Bezugsrecht von bisher 10 l/sec um 17 l/sec auf 27 l/sec zu erhö-

hen.

Des Weiteren wurde ausgeführt, dass bei der Erhöhung des Bezugsrechtes auf

27 l/sec im Notfall bei Ausfall des Eigenwassers, durchschnittlich zumindest rd.

67,5 % des Trinkwasserbedarfs bei mittlerem Tagesbedarf sichergestellt werden

könnten.

Nach nochmaliger Nachfrage am 24.10.2019, erhielten die Stadtwerke Pfullin-

gen am 07.11.2019 die Rückmeldung, dass der Antrag verbindlich vorgemerkt

wurde und die Stadtwerke Pfullingen 2020 über den Stand der technischen Un-

tersuchung unterrichtet werden.

Abschließend erhielten die Stadtwerke Pfullingen am 23.07.2020 von der Bo-

denseewasserversorgung die Rückmeldung, dass die Erhöhung der Beteili-

gungsquote der Stadt Pfullingen von 10 l/sec auf 27 l/sec mittels einer hydrauli-

schen Sensitivitätsanalyse eingehend überprüft wurde. Ergebnis der Untersu-

chung ist, dass die Bodenseewasserversorgung der geplanten Erhöhung nicht in

vollem Umfang zustimmen kann. Am 14.07.2020 ist der Verwaltungsrat der

Bodenseewasserversorgung der Empfehlung der Geschäftsleitung gefolgt und

hat der Stadt Pfullingen ein zusätzliches BQ-Kontingent von 13 l/sec zugespro-

chen.

Für die Erhöhung der Beteiligungsquote um 13 l/sec ist eine einmalige Kapi-

talumlage in Höhe von 481.000 EUR, vorbehaltlich der Zustimmung der Ver-

bandsversammlung am 17.11 2020 ab 01.01.2021 fällig. Die Nutzung des zu-

sätzlichen Bezugsrechtes von 13 l/sec (insgesamt 23 l/sec am HB Rosswag)

steht der Stadt Pfullingen ab 01.01.2021 zur Verfügung.



Die Erhöhung auf insgesamt 23 l/sec ermöglichen den Stadtwerken Pfullingen

den Hochbehälter Roßwag und den Hochbehälter Ahlsberg im IST-Zustand

komplett mit Trinkwasser aus der Bodenseewasserversorgung zu versorgen und

damit die Schüttung des Jockelesbrunnen zu entlasten.

Durch die Erhöhung auf 23 l/sec, können bei einem mittleren Tagesbedarf im

Notfall über 50 % der Trinkwasserversorgung, über die Bodenseewasserversor-

gung sichergestellt werden.

Die laufenden Kosten erhöhen sich für die zusätzlichen 13 Liter/Sekunde um rd.

120.000 EUR im Jahr. Die laufenden Kosten setzen sich zusammen aus Festkos-

tenumlage, Betriebs- und Verwaltungskostenumlage, Förderkosten und das

Wasserentnahmeentgelt.

Bei Zuteilung der Erhöhung der Beteiligungsquote zum 01.01.2021 haben die

Stadtwerke Pfullingen die Wassergebührenkalkulation zu überprüfen. Nachdem

die Gebührenkalkulation sehr komplex ist, kann derzeit nur eine stark verein-

fachte Aussage zur Gebührenentwicklung gemacht werden. Unter Berücksichti-

gung der Erhöhung durch die laufenden Kosten um rd. 120.000 EUR jährlich,

bei einer verkauften Trinkwassermenge von 1.090.000 m³ pro Jahr, wäre die

Wassergebühr um voraussichtlich rd. 11 Cent/m³ zu erhöhen.

Um die Trinkwasserversorgung auch in Zukunft vollumfänglich sicherstellen zu

können und auch Komplettausfall der Eigenwasserversorgung im Notfall kom-

pensieren zu können, empfehlen die Stadtwerke Pfullingen, bei der Bodensee-

wasserversorgung für die langfristige Bedarfsplanung der BWV im Hinblick auf

den Prognosewert in 2035, zumindest den mittleren Tagesbedarf mit insgesamt

50 l/sec anzumelden.

Die vorgeschlagene Anmeldung von zusätzlichen 27 l/sec entspricht der Emp-

fehlung von RBSwave in der Untersuchung „Umstellung der Wasserversorgung“

vom Juni 2017, die Bezugsrechte der Bodenseewasserversorgung künftig auf 50

Liter/Sekunde zu erhöhen, um die Notfallversorgung des gesamten Versor-

gungsgebietes der Stadt Pfullingen, bei einem durchschnittlichen Tagesbedarf

abdecken zu können.

Pfullingen, 15. September 2020

Oehrle Seeger



Anlage 1 zur Gemeinderatsdrucksache Nr. /2020:

Kostenentwicklung Bezugsrechterhöhung



Anlage 2 zur Gemeinderatsdrucksache Nr. /2020:

Schreiben BWV vom 20.07.2020




